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1. Rechtsgrundlage 

Nach § 20i Absatz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen 
im Sinne des § 2 Nummer 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Dies gilt für Schutzimpfungen, 
die wegen eines erhöhten Gesundheitsrisikos durch einen Auslandsaufenthalt indiziert sind, 
nur dann, wenn der Auslandsaufenthalt beruflich bedingt oder im Rahmen der Ausbildung 
vorgeschrieben ist oder wenn zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ein besonderes 
Interesse daran besteht, der Einschleppung einer übertragbaren Krankheit in die 
Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen (§ 20i Absatz 1 Satz 2 SGB V). Einzelheiten zu 
Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen für Schutzimpfungen soll nach § 20i Absatz 
1 Satz 3 SGB V der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in Richtlinien nach § 92 SGB V auf 
der Grundlage der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-
Institut (RKI) unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzimpfungen für die 
öffentliche Gesundheit bestimmen. Abweichungen von den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission sind durch den G-BA besonders zu begründen (§ 20i Absatz 1 Satz 4 SGB V). 

Zu den Änderungen der STIKO-Empfehlungen hat der G-BA nach § 20i Absatz 1 Satz 5 SGB V 
innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Veröffentlichung eine Entscheidung zu treffen. 
Für den Fall, dass eine Entscheidung durch den G-BA nicht fristgemäß zustande kommt, dürfen 
die von der STIKO empfohlenen Änderungen der STIKO-Empfehlungen (mit Ausnahme von 
Schutzimpfungen nach § 20i Absatz 1 Satz 2 SGB V) zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen 
erbracht werden, bis die Richtlinienentscheidung vorliegt. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Mit Beschluss vom 7. März 2024 hat der G-BA eine Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie 
hinsichtlich der Umsetzung der im Epidemiologischen Bulletin Nummer 3 vom 18. Januar 2024 
veröffentlichten Empfehlung der STIKO „zur Standardimpfung von Säuglingen gegen 
Meningokokken der Serogruppe B“ beschlossen. 
Im Nachgang zur Beschlussfassung des G-BA vom 7. März 2024 wurde der G-BA durch einen 
Hinweis aus der Versorgung darauf hingewiesen, dass der in Anlage 1 ergänzte Satz in den 
Hinweisen zur Umsetzung hinsichtlich Nachholimpfungen in Bezug auf Impfungen gegen 
Meningokokken C missverständlich sei und zu einer ungerechtfertigten Einschränkung des 
Anspruchs auf eine Nachholimpfung führe. Gemäß Beschluss des G-BA vom 7. März 2024 
bestünde sowohl für Impfungen gegen Meningokokken B als auch gegen Meningokokken C 
ein Anspruch auf Nachholimpfung nur (noch) bis zum Alter von 4 Jahren. Unabhängig von der 
Empfehlung der STIKO zur Nachholimpfung gegen MenB bis zum Alter von 4 Jahren werde für 
MenC unverändert eine Nachholimpfung bis zum 18. Geburtstag empfohlen. 

Wie aus den Tragenden Gründen zum Beschluss des G-BA vom 7. März 2024 zu entnehmen 
ist, wurde der Satz zur eingeschränkten Nachholimpfung in den Hinweisen zur Umsetzung „im 
Einklang mit den weitergehenden Ausführungen in den STIKO-Empfehlungen“ allein in Bezug 
auf die Impfempfehlung gegen Meningokokken B ergänzt. Eine gleichzeitige Änderung des 
Anspruchs auf Nachholimpfung gegen Meningokokken C abweichend von § 11 Absatz 2 war 
mit der Regelung dagegen nicht beabsichtigt. 
Aus Anlass des Hinweises aus der Versorgung wird deshalb mit dem vorliegenden 
Änderungsbeschluss die mit Beschluss vom 7. März 2024 vorgesehene Regelung in Spalte 3 
„Hinweise zur Umsetzung“ des Abschnitts „Grundimmunisierung“ in der Zeile der Anlage 1 zur 
Impfung gegen Meningokokken in Bezug auf den Anspruch auf Nachholimpfung entsprechend 
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angepasst und somit mit den Empfehlungen der STIKO sowohl zur Impfung gegen 
Meningokokken B als auch gegen Meningokokken C harmonisiert. Dafür wird im 
vorangestellten Satz „Abweichend von § 11 Absatz 2 Nachholimpfung nur bis zum Alter von 4 
Jahren.“ durch Einfügen der Wörter „Bei Meningokokken B“ klargestellt, dass sich diese für 
die Nachholimpfung einschränkende Vorgabe lediglich auf Impfungen gegen Meningokokken 
B bezieht. Dabei bleibt der generelle Anspruch auf Nachholimpfung bis zum 18. Geburtstag 
bei Impfungen gegen Meningokokken C unberührt. 

3. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

4. Verfahrensablauf 

Der Unterausschuss Arzneimittel hat in seiner Sitzung am 12. März 2024 dahingehend 
beraten, die Regelung zum Anspruch auf Nachholimpfung gemäß Beschluss zur Änderung der 
Schutzimpfungs-Richtlinie: Umsetzung „Meningokokken B-Impfempfehlung“ vom 7. März 
2024 zu ändern. Der Unterausschuss hat die Beschlussvorlage zur Änderung des Beschlusses 
vom 7. März 2024 abschließend beraten und konsentiert. 
Der Unterausschuss Arzneimittel hat in der Sitzung am 12. März 2024 entschieden, das 
Stellungnahmeverfahren mit der Bundesärztekammer (BÄK) nach § 91 Absatz 5 SGB V i. V. m. 
1. Kapitel § 11 und 7. Kapitel § 4 Absatz 3 Satz 3 der VerfO des G-BA mit Frist bis zum 11. April 
2024 einzuleiten. 

Für die Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie in diesem Punkt besteht kein Erfordernis, 
dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI) nach § 91 Abs. 5a SGB V die Gelegenheit 
zur Stellungnahme einzuräumen, da die gegenständliche Änderung lediglich auf eine Regelung 
in Anlage 1 beschränkt ist und die mit Beschluss vom 7. März 2024 in Anlage 2 ergänzend 
aufgenommenen Dokumentationsziffern zur Impfung gegen Meningokokken B unverändert 
bleiben. Im Übrigen ergeben sich aus den Änderungen in Anlage 2 im Beschluss zur Änderung 
der Schutzimpfungs-Richtlinie vom 7. März 2024 keine neuen oder zusätzlichen 
Dokumentationspflichten. 

Im Rahmen des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ist eine zustimmende Stellungnahme 
eingegangen, aus der sich kein Änderungsbedarf ergibt. Demzufolge wurde eine mündliche 
Anhörung nach § 91 Absatz 9 Satz 1 SGB V i. V. m. 1. Kapitel § 12 Absatz 2 Satz 2, 3. 
Spiegelstrich der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht 
durchgeführt. 

Insofern stellen die vorliegenden Tragenden Gründe den aktuellen Stand der 
Zusammenfassenden Dokumentation dar. 
Der Unterausschuss Arzneimittel hat die Beschlussvorlage in der Sitzung am 26. März 2024 
konsentiert. 

Das Plenum hat in seiner Sitzung am 4. April 2024 die Änderung des Beschlusses vom 7. März 
2024 zu einer Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie hinsichtlich der Umsetzung 
„Meningokokken B-Impfempfehlung“ beschlossen. 
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Zeitlicher Beratungsverlauf 
Sitzung AG/ UA / Plenum Datum Beratungsgegenstand 
UA Arzneimittel 12. März 2024 Beratung und Konsentierung des 

Stellungnahmeentwurfs zur 
Änderung des Beschlusses vom 7. 
März 2024 
Beschluss über die Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens nach § 91 
Abs. 5 SGB V 

UA Arzneimittel 26. März 2024 Beratung und Konsentierung der 
Beschlussvorlage zur Änderung des 
Beschlusses vom 7. März 2024 

Plenum 4. April 2024 Beschlussfassung 

Berlin, den 4. April 2024 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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5. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens 

Gemäß § 91 Absatz 5 SGB V ist bei Beschlüssen, deren Gegenstand die Berufsausübung der 
Ärzte, Psychotherapeuten oder Zahnärzte betrifft, der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft der 
Kammern dieser Berufe auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat in seiner 
Sitzung am 12. März 2024 entschieden, der Bundesärztekammer gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 
i. V. m. § 11 des 1. Kapitels der Verfahrensordnung des G-BA Gelegenheit zur Stellungnahme 
vor einer endgültigen Entscheidung des G-BA über die Änderung der Richtlinie über 
Schutzimpfungen nach § 20i Absatz 1 SGB V (Schutzimpfungs-Richtlinie/SI-RL) nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 SGB V zu geben. Mit Schreiben vom 12. März 2024 wurden der 
Bundesärztekammer (BÄK) der Beschlussentwurf und die Tragenden Gründe übermittelt. 
Darüber hinaus ist jedem, der berechtigt ist, zu einem Beschluss des G-BA Stellung zu nehmen 
und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, nach § 91 Absatz 9 SGB V in der Regel 
auch die Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu geben. Im Rahmen des 
schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ist mit Schreiben vom 13. März 2024 eine 
zustimmende Stellungnahme der BÄK eingegangen, aus der sich kein Änderungsbedarf ergibt. 
Zudem verzichtet die Stellungnahmeberechtigte mit Schreiben vom 13. März 2024 auf ihr 
Recht zur mündlichen Stellungnahme. Demzufolge ist eine mündliche Anhörung nach § 91 
Absatz 9 Satz 1 SGB V i. V. m. 1. Kapitel § 12 Absatz 2 Satz 2, 3. und 4. Spiegelstrich der 
Verfahrensordnung des G-BA nicht durchzuführen. 
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5.1 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens 
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6. Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen 

6.1 Schreiben der Bundesärztekammer (BÄK) vom 13. März 2024 
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6.2 Stellungnahme der Bundesärztekammer (BÄK) 
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